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Das Landesamt fur Geologie, Rohstoffe und Bergbau
(LGRB) nimmt auf Grundlage der ihm vorliegenden In-
formationen und seiner regionalen Kenntnisse zu den
Aufgabenbereichen, die durch das Vorhaben berihrt
werden, wie folgt Stellung:

1. Geologische und bodenkundliche Grundlagen

1.1 Geologie

Die lokalen geologischen Verhaltnisse kénnen der digi-
talen Geologischen Karte von Baden-Wirttemberg
1:50.000 (GeolLa) im LGRB-Kartenviewer enthommen
werden. Néhere Informationen zu den lithostragraphi-
schen Einheiten bieten die geowissenschaftlichen In-
formationsportale LGRBwissen und LithoLex.

1.2 Geochemie

Die geogenen Grundgehalte in den petrogeochem-
schen Einheiten von Ba-Wi sind im LGRB-Kartenvie-
wer abrufbar. Nahere Informationen zu den geogenen
Grundgehalten sind im geowissenschaftlichen Informa-
tionsportal LGRBwissen beschrieben.

1.3 Bodenkunde

Da ausschlief3lich Bdden in Siedlungsflachen vom Pla-
nungsvorhaben betroffen sind, stehen auf Grundlage
der Bodenkundlichen Karte 1:50.000 (GeolLa BK50)
bzw. der Bodenschatzung auf ALK und ALB Basis
(2010, vom LGRB vertrieben) keine Informationen zur
Bodenfunktionsbewertung zur Verfiigung.

Die betroffenen Bdden erfiillen trotz ihrer anthropoge-
nen Uberpragung wichtige Bodenfunktionen. Daher ist
auch in Siedlungsflachen entsprechend § 2 Landes-

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.

Auf der Eingriffsflache (Baggersee) ist kein ori-
gindrer Boden mehr vorhanden. In das Schutz-
gut Boden findet kein konflikttréachtiger Eingriff
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Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG) auf
den sparsamen und schonenden Umgang mit Boden
Zu achten.

Mit der zustdndigen Unteren Bodenschutzbehdrde
sollte abgestimmt werden, welche konkreten boden-
schutzfachlichen Vorgaben umzusetzen sind.

2. Angewandte Geologie

Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhérungsverfah-
ren als Trager offentlicher Belange keine fachtechni-
sche Prifung vorgelegter Gutachten oder von Auszi-
gen daraus erfolgt. Sofern fur das Plangebiet ein hyd-
rogeologisches bzw. geotechnisches Ubersichtsgut-
achten, Detailgutachten oder ein hydrogeologischer
bzw. geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin
getroffenen Aussagen im Verantwortungsbereich des
gutachtenden Ingenieurbiros.

2.1 Ingenieurgeologie

Eine Zulassigkeit der geplanten Nutzung vorausge-
setzt, wird die Ubernahme der folgenden geotechni-
schen Hinweise in den Bebauungsplan empfohlen:
Auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten
bilden im Plangebiet quartare Lockergesteine (Anthro-
pogen veréndertes Gelande, Holozanes Auensedi-
ment, Auenlehm, Neuenburg-Formation) mit im Detalil
nicht bekannter Mé&chtigkeit den oberflachennahen
Baugrund. Mit lokalen Auffillungen vorangegangener
Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet
sind, sowie mit einem kleinraumig deutlich unterschied-
lichen Setzungsverhalten des Untergrundes ist zu
rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile kdnnen
zu zusatzlichen bautechnischen Erschwernissen fih-
ren. Der Grundwasserflurabstand kann

statt. KompensationsmaRhahmen werden
nicht notwendig.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.

Die Anregung wird als Hinweis in die planungs-
rechtlichen Festsetzungen aufgenommen.
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bauwerksrelevant sein. Es ist bei der Planung auf einen
nach boden- bzw. felsmechanischen Kriterien zu be-
messenden Abstand zu den Réndern des Rohstoffab-
baugebiets zu achten. Bei etwaigen geotechnischen
Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bo-
denkennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit des Grun-
dungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensi-
cherung) werden objektbezogene Baugrunduntersu-
chungen gemaf DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch
ein privates Ingenieurbiiro empfohlen.

2.2 Hydrogeologie

Sofern vorhanden, wird auf frihere Stellungnahmen
des LGRB zu Planflachen verwiesen. Im Planungsge-
biet laufen derzeit keine hydrogeologischen MafRRnah-
men seitens Ref. 94, Landeshydrogeologie und -ge-
othermie und es sind derzeit auch keine geplant.

2.3 Geothermie

Informationen zu den oberflichennahen geothermi-
schen Untergrundverhaltnissen sind im Informations-
system ,Oberflachennahe Geothermie fiir Baden-W rt-
temberg” (ISONG) hinterlegt. ISONG liefert erste Infor-
mationen (Mdglichkeiten und Einschrankungen) zur
geothermischen Nutzung des Untergrundes mit Erd-
warme-sonden und Erdwarmekollektoren. Bitte neh-
men Sie vor Verwendung des Informationssystems die
Erlauterungen zur Kenntnis.

2.4 Rohstoffgeologie (Mineralische Rohstoffe)

Das Plangebiet umfasst laut der dem LGRB zurzeit vor-
liegenden Unterlagen der Kiesgrube Lahr-Kippenheim-
weiler (mit der LGRB-Rohstoffgewinnungsstellen-Nr.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.
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RG 7612-2) fast das gesamte derzeitige Abbau- und
Erweiterungsgebiet und den grof3ten Teil der rekulti-
vierten Flache.

Es ist sicherzustellen, dass wie in den Antragsunterla-
gen dargestellt . die PV-Anlage so auf dem Baggersee
angeordnet und verankert wird, dass der weitere Kie-
sabbau...nicht beeintrachtigt werden*.

Gegen das Vorhaben bestehen von rohstoffgeologi-
scher Seite keine Einwendungen.

3. Landesbergdirektion

3.1 Bergbau

Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbauge-
biet. Nach den beim Landesamt fiir Geologie, Roh-
stoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen ist das
Plangebiet nicht von Altbergbau oder kiinstlich ge-
schaffenen Althohlraumen (bspw. Stollen, Bunker, un-
terirdische Keller) betroffen.

Allgemeine Hinweise

Anzeige, Ubermittlung und Bereitstellung von Geolo-
gie-Daten nach Geologiedatengesetz (GeolDG)

Fur geologische Untersuchungen und die daraus ge-
wonnenen Daten besteht nach den Bestimmungen des
Geologiedatengesetzes (GeolDG) eine Ubermittlungs-
pflicht gegeniber dem LGRB. Weitere Informationen
hierzu stehen lhnen im LGRBanzeigeportal zur Verfi-
gung.

Weitere Informationsquellen des LGRB im Internet
Informationen zu den Untergrundverhaltnissen sowie
weitere raumbezogene Informationen kdnnen fach-
Ubergreifend und malistabsabhangig der

Die PV-Anlage wird so auf dem Baggersee an-
geordnet und verankert, dass der weitere
Kiesabbau und der Badebetrieb nicht beein-
trachtigt werden. Der Badebereich ist aulRer-
dem bereits mit Bojen abgesperrt, um eine
klare Abtrennung zum aktiven Baggerbetrieb
herzustellen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.
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LGRBhomepage entnommen werden. Bitte nutzen Sie
hierzu auch den LGRB-Kartenviewer sowie LGRBwis-
sen.
Insbesondere verweisen wir auf unser Geotop-Katas-
ter.
Beachten Sie bitte auch unser aktuelles Merkblatt fur
Planungstrager.
Regierungs-prasi- | Wir beziehen uns auf unsere Stellungnahme vom | Die Photovoltaikzellen sind blendarm gemaf | Kenntnisnahme
dium Stuttgart 27.11.2023. dem derzeitigen Stand der Technik auszufiih-
5 Ref. 46.2 — ren, um eine Blendwirkung insbesondere des
Luftverkehr und . . _| Flugverkehrs zu vermeiden. Im Zweifel ist im
Luftsicherheit Es muss sichergestellt sein, dass es durch standartge bauordnungsrechtlichen Verfahren ein Blend-
maR blendarme und entspiegelte Module zu keiner utachten vorzuleaen
08.08.2024 Blendwirkung fiir den Luftverkehr kommt. 9 gen.
Der NABU Lahr nimmt auch im Auftrag und mit Voll- | Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom- [ Kenntnisnahme
macht des NABU-Landesverbandes Baden-Wirttem- | men.
berg wie folgt Stellung:
Monitoring (Planungsrechtliche Festsetzungen, Seite 2
und 3)
Der Eingabe des NABU bezlglich eines Monitorings | Die Anregung wird teilweise aufgenommen. | Teilweise Berucksichti-
wurde erfreulicherweise stattgegeben. Erganzend hiel- | Auf Bebauungsplanebene ist es nicht mdoglich, | gung
ten wir es jedoch aus naturschutzfachlicher Sicht fiir | weitergehende Festsetzungen zu maoglichen
NABU Gruppe Lahr unbedingt erforderlich, in der Genehmigung des Be- | nachtraglichen AusgleichsmafRnahmen zu tref-
3 11.08 %)24 bauungsplans festzuschreiben, ,dass aufgrund der Er- | fen.
T gebnisse des Monitorings nachtraglich Ausgleichs-
maflinahmen angeordnet werden kdnnen, sofern sich | Von der unteren Naturschutzbehdrde, der die
tatséchlich negative Auswirkungen der PV-Module fur | jahrlichen Ergebnisse des Monitorings vorzule-
die Fauna auf und im See nachweisen lassen” (Stel- | gen sind, kénnen nachtragliche Ausgleichs-
lungnahme des NABU vom 27.11.23, Seite 2). Diese | mallnahmen angeordnet werden, sofern sich
Eingabe des NABU wurde unversténdlicherweise nicht | tatsachlich negative Auswirkungen auf Was-
bertcksichtigt. Ein Monitoring macht aber Uberhaupt | servdgel, Fledermause oder auf den Seehaus-
nur dann Sinn, wenn eine eventuell nachgewiesene ne- | halt nachweisen lassen.
gative Entwicklung der Fauna im und am See oder eine
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negative Entwicklung des Seehaushalts auch kompen- | Die Anregung wird als Hinweis in die textlichen | Berticksichtigung

siert wird. Diesem Sachverhalt ist unbedingt Rechnung
zu tragen und die Mdglichkeit nachtraglicher Aus-
gleichsmalRhahmen bei nachgewiesenen negativen
Auswirkungen der PV-Anlage in den planungsrechtli-
chen Festsetzungen zu verankern. In diesem Zusam-
menhang ist auch der Einschatzung des Planungsbii-
ros Dorr zu widersprechen, dass ,in das Schutzgut
Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt kein konflikt-
trachtiger Eingriff stattfindet und Kompensationsmaf3-
nahmen nicht notwendig werden.* (Umweltbericht S.
69) Ob diese Einschéatzung zutrifft, lasst sich erst nach
Abschluss des Monitorings feststellen.

Beziglich des Monitorings fur Flederméuse sind aus
Sicht des NABU folgende Punkte zu beriicksichtigen
und planungsrechtlich festzusetzen:

- Untersuchungen zur zahlenmafigen Frequen-
tierung des Sees als Jagdgebiet fur Fleder-
mause, insbesondere Wasserflederméuse,
Auflistung der Veranderungen im Verlauf des
Monitorings

- Untersuchung des Kollisionsrisikos fiir Fleder-
mause mit den PV-Modulen durch ein Monito-
ring mit Kameratechnik

Kiebitz und Flussregenpfeifer (Umweltbericht S. 28)

Im Umweltbericht sind auf S. 28 drei Brutpaare des Kie-
bitz (RL BW 1) ,sidlich des Kiesabbaus" und ein Brut-
paar des Fluregenpfeifers (RL BW V) ,Abraumflache”
aufgelistet. Da kein entsprechendes Kartenmaterial
vorlag, lieR sich die Distanz zur geplanten Aufbaufla-
che der PV-Anlage nicht feststellen und damit auch
nicht Uberprifen, ob es durch die Bauphase fir die PV-

Festsetzungen aufgenommen.

Die Verortung der Brutpaare erfolgte Uber die
Anlage ,Waldmattensee Kippenheimweiler
Geplante PV-Anlage — Umweltbericht Rote-
Liste-Arten 2021“ vom 23.01.2023, welche zur
Offenlage entsprechend mit verdéffentlicht und
ausgelegt wurde.

Kenntnisnahme
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Module zu einer Stérung dieser Rote-Liste-Arten kom-
men koénnte. Der NABU bittet darum, diesen Sachver-
halt zu Uberprifen und sicherzustellen, dass es durch
die Bauphase fur die PV-Module nicht zu Stérungen
dieser zwei sensiblen Arten kommt. Sollten Stérungen
nicht ausgeschlossen werden kénnen, muss die Bau-
phase der PV-Anlage aul3erhalb der Brutzeit der Kie-
bitze bzw. des Flussregenpfeifers gelegt werden.

Bitte halten Sie uns Uber den weiteren Fortgang des
Verfahrens auf dem Laufenden.

Kiebitz: Das Kiebitzvorkommen suidlich des
Waldmattensees ist seit mehreren Jahren be-
kannt. Dabei ist der Brutplatz (Kolonie: 2021 3
Brutpaare) variabel, aber an den Hackfruchtan-
bau gebunden, da hier der Boden im Frihjahr
zu Brutbeginn noch offen genug ist. Die Nahe
zum Kiesabbau scheint dabei vorteilhaft (Rast-
, Nahrungshabitat). Der Abstand des nachsten
Brutplatzes 2021 zur PV-Anlage betragt > 450
m und ist damit ausreichend entfernt (Effektdis-
tanz 200-400 m, BMV 2010).

Flussregenpfeifer: Die Art kann jeweils auf der
Abraumflache, im Vorlauf zum Kiesabbau oder
ahnlichen stérungsarmen / vegetationsarmen
Uferabschnitten briten (2021 1 Brutpaar). Ha-
bitatanspriche sind: Ndhe zu Gewassern, Ve-
getationsarmut, HabitatgroBe 0,5-1 ha st6-
rungsarm. Der Abstand des Brutplatzes 2021
zur PV-Anlage betragt ca. 360 m und ist damit
ausreichend entfernt (Effektdistanz 200 m,
BMV 2010).

Der Bitte wird entsprochen.

Berucksichtigung

Landratsamt
Ortenaukreis
Baurechtsamt
19.08.2024

Nach Abschluss des Verfahrens bitten wir um Zusen-
dung folgender Unterlagen auf elektronischem Wege
(Schreiben vom 08.02.2023) an bauleitplanung@or-
tenaukreis.de:

Anschreiben mit Information Gber Inkrafttreten des
Bauleitplans, Bekanntmachungsnachweis, Abwa-
gungstabelle, Satzung, Begriindung, Bebauungsvor-
schriften, dazugehdorige Plane, Fachgutachten.

Die Unterlagen werden nach Abschluss des
Verfahrens auf elektronischem Wege ver-
sandt.

Kenntnisnahme
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In Ziffer 1 der planungsrechtlichen Festsetzungen fin- | Der Satz unter 1.2 der planungsrechtlichen | Beriicksichtigung

det sich die Regelung, dass 30 Jahre nach Inkrafttreten
der Satzung samtliche im Planungsgebiet zulassigen
Installationen, die mit der schwimmenden Photovolta-
ikanlage zu tun haben zuriickzubauen sind. U. E. soll
hier wohl von § 9 Abs. 2 Satz 2 Ziffer 2 BauGB Ge-
brauch gemacht werden. 8 9 Abs. 2 Satz 2 Ziffer 2
BauGB ermdglicht es eine Festsetzung dahingehend
zu treffen, dass im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans bestimmte baulichen oder sonstigen Nutzungen
nur bis zum Eintritt bestimmter Umstande zulassig
sind. Eine Festsetzung dahingehend, dass die zulassi-
gen Installationen nach Eintritt eines Umstands zurtick-
zubauen sind, durfte auf Grund der Systematik (das
BauGB eroffnet die generelle Moglichkeit, die durch
Festsetzungen in Bebauungsplanen grundsatzlich ge-
schaffenen bauplanungsrechtlichen Grundlagen fir die
Genehmigung von Vorhaben befristen zu kénnen) wohl
nicht zulassig sein. Der Rickbau, der ab einem be-
stimmten Zeitraum planungsrechtlich nicht mehr zulas-
sigen baulichen Anlagen und Nutzungen miisste, dem-
nach durch Handlungen der Baurechtsbehérde zu ge-
gebener Zeit eingefordert werden, ggf. im Vorfeld oder
im Rahmen der Baugenehmigung bereits gesichert
werden. Wir regen an die Festsetzung vor diesem Hin-
tergrund zu prifen und falls erforderlich zu &ndern.

Nach § 9 Abs. 2 Satz 2 BauGB ist die Folgenutzung
festzusetzen. Dies wére in den planungsrechtlichen
Festsetzungen noch zu ergénzen und in der Begriin-
dung darzulegen. Empfehlens-wert kdnnte neben einer
textlichen auch eine zeichnerische Festsetzung durch
Einflgen einer Nebenzeichnung sein.

Festsetzungen wird entsprechend umformu-
liert. Die Zulassigkeit der Nutzung der schwim-
menden Photovoltaikanlage endet nach 30
Jahren, der Ruckbau der schwimmenden Pho-
tovoltaikanlage kann dann (oder bereits mit der
Baugenehmigung) bauordnungsrechtlich ein-
gefordert werden.

Zulassig sind die Nutzungen a-d unter Punkt
1.1 der planungsrechtlichen Festsetzungen.
Nur die Nutzungen a-c sind nach 30 Jahren
nicht mehr zulassig, d (Anlagen fir den Kiesab-
bau) verbleibt als zuldssige Nutzung. Damit ist
die Nachnutzung eindeutig festgesetzt.

Keine Bertlicksichtigung
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In Ziffer 2 der 6rtlichen Bauvorschriften werden Vorga- | Der Halbsatz unter Punkt 2 der ortlichen Bau- | Teilweise Berticksichti-
ben zu Werbeanlagen gemacht. U. a. soll Fremdwer- | vorschriften (ausschlie3lich Werbeanlagen der | gung

bung ausgeschlossen werden. Werbeanlagen, auch | Betreiber der Photovoltaikanlage, keine
Fremdwerbeanlagen sind gewerbliche Anlagen, die im | Fremdwerbung) wird gestrichten
Sondergebiet wohl zuldssig sein sollen. Andernfalls
waren Werbeanlagen an der Statte der Leistung nicht
zulassig. Mangels Rechtsgrundlage in 8§ 74 LBO ware
ein Ausschluss von Fremdwerbung in den 6rtlichen
Bauvorschriften im Geltungsbereich des Bebauungs-
plans nicht wirksam, da es sich beim Fremdwerbeaus-
schluss um eine planungsrechtliche Regelung handelt.
Es ware deshalb erforderlich in den planungsrechtli-
chen Festsetzungen die Zulassigkeit von Werbeanla-
gen zu definieren und bestimmte Unterarten der Wer-
beanlagen (Fremdwerbeanlagen) auszuschlieen. In
der Begrindung missen die besonderen stadtebauli-
chen Griinde des Fremdwerbeausschlusses aufge-
zeigt werden.

Artenschutz
In der speziellen artenschutzrechtlichen Priifung des | Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom- [ Kenntnisnahme
Biros D6rr vom 24.03.2024 sind die Auswirkungen und | men.
auszuftihrenden MafRnahmen in Bezug auf die vorkom-
menden artenschutzrechtlich relevanten Arten erlau-
tert. Neben einigen europaischen Vogelarten wurden

Landratsamt im Untersuchungsgebiet verschiedene Amphibien und
Ortenaukreis " N .
N Reptilien festgestellt. Fledermause wurden nicht er-
5 Amt fur . o
Umweltschutz fasst, ein Vorkommen ist jedoch anzunehmen. Im Gel-
19.08.2024 tungsbereich selbst (PV auf dem See und Montagefla-

che) konnten keine planungsrelevanten Arten festge-
stellt werden. Die Vorkommen relevanter Arten be-
schranken sich auf die flacheren Seebereiche im Si-
den und Norden. Fledermause, welche bei der Nah-
rungssuche auf dem Wasser beeintrachtigt, werden
kdonnten, nutzen ebenfalls eher die ufernahen
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Bereiche. Insgesamt werden nur knapp 15 % der ge-
samten Wasserflaiche beansprucht sowie ein Abstand
von mindestens 40 m zum Ufer eingehalten. Daher
kann fur samtliche Artengruppen eine Verwirklichung
der Verbotstatbestande gemanR § 44 Abs. 1 BNatSchG
ausgeschlossen werden.

Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung

Grundsatzlich kann eine Veranderung der Gestalt von
Grundflachen, und damit auch Wasserflachen, im
Sinne des Gesetzes als Eingriff bewertet werden, so-
fern diese eine erhebliche Beeintrachtigung der Leis-
tungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts oder
des Landschaftsbilds darstellt. Aufgrund der zentralen
Lage auf dem kinstlichen Gewéasser, dem eher gering
ausgepragten Artenspektrum in und um den See, der
bestehenden Beeintrachtigung durch den Kiesabbau
sowie dem Abstand, welcher zu den wertgebenden
Uferbereichen eingehalten wird, sind die Auswirkungen
auf die zu beriicksichtigenden Schutzgiiter als gering
zu werten. Daher kann eine erhebliche Beeintrachti-
gung des Naturhaushalts und des Landschaftshilds mit
hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.

Monitoring

Die gewasserokologischen Auswirkungen sind wie im
Umweltbericht dargestellt durch ein mindestens drei-
jahriges Monitoring zu Giberwachen. Sollten im Rahmen
des Monitorings Beeintréachtigungen von Arten oder an-
deren naturschutzrechtlichen Belangen festgestellt
werden, so werden ggfs. weitere Malinahmen erforder-
lich. Die jahrlichen Monitoringberichte sind der unteren
Naturschutzbehoérde vorzulegen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.

Die Anregung wird als Hinweis in die textlichen
Festsetzungen aufgenommen.

Von der unteren Naturschutzbehdrde, der die
jahrlichen Ergebnisse des Monitorings vorzule-
gen sind, kénnen nachtragliche Ausgleichs-
malinahmen angeordnet werden, sofern sich
tatsdchlich negative  Auswirkungen auf

Kenntnisnahme

Berucksichtigung
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Bebauungsplan PV-ANLAGE WALDMATTENSEE, Kippenheimweiler 12.09.2024
— Stellungnahmen der Behérden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange
(Offenlage vom 15. Juli 2024 bis einschlief3lich 19. August 2024)

0z Beteiligter Anregungen der Beteiligten Stellungnahme der Verwaltung Beschluss

Ergebnis
Aus naturschutzfachlicher Sicht bestehen zur Aufstel-
lung des Bebauungsplans keine weiteren Bedenken.

Wasserviogel, Flederméuse oder auf den See-
haushalt nachweisen lassen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genom-
men.

Kenntnisnahme

Die Verwaltung bittet, die Stellungnahmen zu den wéahrend der Offenlage vorgebrachten Anregungen zu beschlieRen.

=5

Dipl.-Ing. Stefan Lohr
Leiter des Stadtplanungsamtes
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	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
	Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) nimmt auf Grundlage der ihm vorliegenden Informationen und seiner regionalen Kenntnisse zu den Aufgabenbereichen, die durch das Vorhaben berührt werden, wie folgt Stellung:
	Wir beziehen uns auf unsere Stellungnahme vom 27.11.2023. 
	Es muss sichergestellt sein, dass es durch standartgemäß blendarme und entspiegelte Module zu keiner Blendwirkung für den Luftverkehr kommt.
	Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
	Die Unterlagen werden nach Abschluss des Verfahrens auf elektronischem Wege versandt.
	Artenschutz
	In der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung des Büros Dörr vom 24.03.2024 sind die Auswirkungen und auszuführenden Maßnahmen in Bezug auf die vorkommenden artenschutzrechtlich relevanten Arten erläutert. Neben einigen europäischen Vogelarten wurden im Untersuchungsgebiet verschiedene Amphibien und Reptilien festgestellt. Fledermäuse wurden nicht erfasst, ein Vorkommen ist jedoch anzunehmen. Im Geltungsbereich selbst (PV auf dem See und Montagefläche) konnten keine planungsrelevanten Arten festgestellt werden. Die Vorkommen relevanter Arten beschränken sich auf die flacheren Seebereiche im Süden und Norden. Fledermäuse, welche bei der Nahrungssuche auf dem Wasser beeinträchtigt, werden könnten, nutzen ebenfalls eher die ufernahen Bereiche. Insgesamt werden nur knapp 15 % der gesamten Wasserfläche beansprucht sowie ein Abstand von mindestens 40 m zum Ufer eingehalten. Daher kann für sämtliche Artengruppen eine Verwirklichung der Verbotstatbestände gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG ausgeschlossen werden.
	Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung
	Grundsätzlich kann eine Veränderung der Gestalt von Grundflächen, und damit auch Wasserflächen, im Sinne des Gesetzes als Eingriff bewertet werden, sofern diese eine erhebliche Beeinträchtigung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder des Landschaftsbilds darstellt. Aufgrund der zentralen Lage auf dem künstlichen Gewässer, dem eher gering ausgeprägten Artenspektrum in und um den See, der bestehenden Beeinträchtigung durch den Kiesabbau sowie dem Abstand, welcher zu den wertgebenden Uferbereichen eingehalten wird, sind die Auswirkungen auf die zu berücksichtigenden Schutzgüter als gering zu werten. Daher kann eine erhebliche Beeinträchtigung des Naturhaushalts und des Landschaftsbilds mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden.

